Informationen zum gemeinsamen Ethikunterricht in Berlin

1.  Der gemeinsame Ethikunterricht im Berliner Schulgesetz

"Ziel des Ethikunterrichts ist es nach dem Berliner Schulgesetz, "die Bereitschaft und         Fähigkeit der Schülerinnen und Schüler unabhängig von ihrer kulturellen, ethnischen,         religiösen und weltanschaulichen Herkunft zu fördern, sich gemeinsam mit grundlegenden kulturellen und ethischen Problemen des individuellen Lebens, des gesellschaftlichen        Zusammenlebens sowie mit unterschiedlichen Wert- und Sinnangeboten konstruktiv        auseinander zu setzen. Dadurch sollen die Schülerinnen und Schüler Grundlagen für ein selbstbestimmtes und verantwortungsbewusstes Leben gewinnen und soziale Kompetenz, interkulturelle Dialogfähigkeit und ethische Urteilsfähigkeit erwerben.

Zu diesem Zweck werden Kenntnisse der Philosophie sowie weltanschaulicher und religiöser Ethik sowie über verschiedene Kulturen, Lebensweisen, die großen Weltreligionen und zu Fragen der Lebensgestaltung vermittelt. Das Fach Ethik orientiert sich an den allgemeinen ethischen Grundsätzen, wie sie im Grundgesetz, in der Verfassung von Berlin und im Bildungs- und Erziehungsauftrag der §§ 1 und 3 niedergelegt sind. Es wird weltanschaulich und religiös neutral unterrichtet. Im Ethikunterricht sollen von den Schulen einzelne Themenbereiche in Kooperation mit Trägern des Religions- und Weltanschauungsunterrichts gestaltet werden. Die Entscheidung, in welcher Form Kooperationen durchgeführt werden, obliegt der einzelnen Schule. Die Schule hat die Erziehungsberechtigten recht-zeitig und in geeigneter Weise über Ziel, Inhalt und Form des Ethikunterrichts zu infor-mieren.“  (aus § 12 des Berliner Schulgesetzes)

2.  Inhalte des derzeitigen Rahmenlehrplans des Ethikunterrichts 

	Identität, Freundschaft

und Glück


	Gleichheit, Recht

und Gerechtigkeit
	Wissen, Hoffen

und Glauben

	Freiheit, Verantwortung

und Solidarität


	Diskriminierung, Gewalt

und Toleranz
	Schuld, Pflicht

und Gewissen




Weitere Informationen zum Ethikunterricht unter: 

http://www.berlin.de/sen/bildung/schulorganisation/lehrplaene/ethik.html

(Rahmenlehrplan, Kurzinformation, Elternbrief, weitere Materialien)

Zur Sicht des Bundesverfassungsgerichts siehe nächste Seite 

Rücksendeabschnitt bitte an: Christen pro Ethik, c/o Josef Göbel, Knaackstr. 23, 10405 Berlin

Ich unterstütze die Initiative "Christen pro Ethik" für das gemeinsamen Schulfach Ethik in Berlin auf der Grundlage des Aufrufs vom …. November 2008.

       FORMCHECKBOX 
  Bitte nehmen Sie mich in den Verteiler für Informationen auf.

       FORMCHECKBOX 
  Ich würde zu gegebener Zeit die Initiative auch gern aktiv unterstützen. 

           Bitte nehmen Sie bei Bedarf mit mir Kontakt auf.

Vorname und Name: ________________________ ________________________________   

ggf. Titel: ________________   E-Mail-Adresse:___________________ _@ ____________

Anschrift: _______________________________________ Tel.-Nr.: __________________

Datum: ……………………………….      Unterschrift: …………………………………………..……………………………..

Die Angaben können auch per E-Mail gesandt werden an: ruthpriese@gmx.de.

3. Das Berliner Ethikfach aus der Sicht des Bundesverfassungsgerichts

Förderung von Dialogkultur statt von "Parallelgesellschaften

Zwei Berliner Eltern und ihre Tochter, die eine Abmeldemöglichkeit vom gemeinsamen Ethikunterricht durchsetzen wollten, hatten 2006 vor Gerichten geklagt und schließlich eine Verfassungs-beschwerde beim Bundesverfassungsgericht eingereicht. Das Bundesverfassungsgericht lehnte die Annahme der Verfassungsbeschwerde ab, da der gemeinsame Ethikunterricht die Rechte der Eltern und der Schülerin nicht verletzt. In der Begründung der Nichtannahme der Beschwerde referierte das Gericht die Positionen des Landes Berlin und würdigte dabei auch wegweisend die Bedeutung des Berliner Ethikfaches für die gesellschaftliche Integration von Minderheiten. Im Folgenden einige Auszüge aus der Entscheidung vom 15.3.2007:

"Die Offenheit für eine Vielfalt von Meinungen und Auffassungen ist konstitutive Voraussetzung einer öffentlichen Schule in einem freiheitlich-demokratisch ausgestalteten Gemeinwesen. Sucht der Landesgesetzgeber im Wege der praktischen Konkordanz einen schonenden Ausgleich zwischen den Rechten der Schüler und Eltern aus Art. 4 Abs. 1 und Art. 6 Abs. 2 GG sowie dem Erziehungsauftrag des Staates aus Art. 7 Abs. 1 GG […], so darf er dabei auch der Entstehung von religiös oder        weltanschaulich motivierten "Parallelgesellschaften" entgegenwirken und sich um die Integration von Minderheiten bemühen. 

Integration setzt nicht nur voraus, dass die religiös oder weltanschaulich geprägte Mehrheit jeweils anders geprägte Minderheiten nicht ausgrenzt; sie verlangt auch, dass diese sich selbst nicht abgrenzt und sich einem Dialog mit Andersdenkenden und Andersgläubigen nicht verschließt. Dies im Sinne gelebter Toleranz einzuüben und zu praktizieren, kann für den Landesgesetzgeber eine       wichtige Aufgabe der öffentlichen Schule sein. 

Die Fähigkeit aller Schüler zu Toleranz und Dialog ist eine Grundvoraussetzung für die spätere Teilnahme nicht nur am demokratischen Willensbildungsprozess, sondern auch für ein gedeihliches     Zusammenleben in wechselseitigem Respekt auch vor den Glaubensüberzeugungen und Weltanschauungen […].

Der Ethikunterricht in seiner konkreten Ausgestaltung zielt […] auf die Ausbildung einer dialogischen Gesprächskultur, in der Konsens angestrebt und Dissens akzeptiert und ausgehalten wird […].       Dabei erfahren die Gesichtspunkte des Perspektivenwechsels, der unterschiedlichen Erfahrungs-welten und der Empathie besondere Betonung […]. 

Angestrebt wird mithin, dass sich Schüler auch unterschiedlicher Religionszugehörigkeit und Weltanschauung untereinander über Wertfragen austauschen. Angesichts dieser Unterrichtsziele durfte der Berliner Landesgesetzgeber im Ergebnis davon ausgehen, bei einer Separierung der Schüler nach der jeweiligen Glaubensrichtung und einem getrennt erteilten Religionsunterricht sowie einer Aufspaltung der Unterrichtsgegenstände auf verschiedene andere Fächer oder der Möglichkeit der Abmeldung von einem Ethikunterricht könne den verfolgten Anliegen im Lande Berlin möglicherweise nicht in gleicher Weise Rechnung getragen werden wie durch einen gemeinsamen Pflicht-Ethikunterricht." (1 BvR 2780/06)








